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ZeSo 5/2004 Berichte

auch keinen nationalen Dialog mehr.
Dabei brauchen wir nationale Richtlinien

in unserem kleinräumigen Land
und zwar unabhängig davon, ob sie von
der Skos, einer kantonalen Direktorenkonferenz,

einem Bundesamt oder vom
Bundesgericht kommen.

Nicht nur, weil jede andere Lösung
quer zu den gesellschaftlichen Entwicklungen

einer von Mobilität geprägten
Zeit liegt, sondern auch, weil die
Existenzsicherung als Grundrecht nicht in
die Beliebigkeit finanzpolitischer
Tagessituation gestellt werden kann. So denkt
niemand daran, die Kinder in die Schulen

der Nachbarkantone abzuschieben,
nur weil die Steuererträge sinken. Wirksame

Armutsbekämpfung - und um die
geht es in der Sozialhilfe - kann nur
geleistet werden, wenn die Einhaltung von
Standards von allen mitgetragen wird.
Ein unkoordiniertes Absenken der
Leistungsniveaus würde zu einer Abwärtsspi¬

rale führen, und zu einem Wettbewerb
der schlechten Lösungen.

Brücken bauen

Die Skos hat sich als Verband definiert,
der Brücken baut. Mit diesem Anspruch
bin auch ich vor fünf Jahren als Präsident

angetreten: Brücken bauen
zwischen Kantonen und Gemeinden,
zwischen Bund und Kantonen, zwischen
den Landesteilen, zwischen öffentlichen

und privaten Institutionen. Unser

Vorstand ist Ausdruck für diese Vielfalt.

Er ist wie kein anderes Gremium
ein Ort, wo nationale Integration
stattfinden kann. Die Voraussetzungen sind
also nicht schlecht, aber wir müssen die
Chance nutzen und wir alle müssen
dazu einen Beitrag leisten.

Walter Schmid, Präsident Skos

Notfall-Unterstützungsanzeigen

Der Vorstand der Skos hat am 1. April einen z

Beschluss zum Zeitpunkt der Notfallunter- i
stützungsanzeigen gefasst. Dabei geht es in i

erster Linie um die Zusammenarbeit zwischen

dem Aufenthaltskanton und dem Wohnkan- j
ton in medizinischen Notfällen im Falle einer c

bedürftigen Person. \
l

Gemäss Artikel 30 ZUG muss der Auf- s

enthaltskanton, der einen Bedürftigen s

oder eine Bedürftige im Notfall unter- \
stützt und dafür vom Wohnkanton die I

Kosten-Erstattung verlangt, den Un- i
terstützungsfall sobald als möglich an- i

zeigen. Bei Personen ohne
Unterstützungswohnsitz ist der Heimatkanton zu
informieren.

Notfallanzeigen erfolgen oft, wenn
jemand als medizinischer Notfall behandelt

werden muss und unklar ist, ob und
von wem die anfallenden Kosten
übernommen werden. Dies geschieht
vorsorglich, auch wenn unklar ist, ob in
diesem fall die Sozialhilfe beansprucht
werden kann. Als folge werden viele
Notfallanzeigen weitergeleitet, obwohl
nur für einen kleinen Teil davon Rechnung

gestellt werden kann.

75



Berichte ZeSo 5/2004

Rechtlich sollen aber nur
Notfallunterstützungen gemeldet werden, die
die Sozialhilfe betreffen. Darauf
verweist bereits der Wortlaut von Artikel
30, der von «Unterstützung und
Unterstützungsfall» spricht. Deshalb wird
diesem Artikel entsprochen, wenn nach
einem definitiven Feststellen einer nötigen

Unterstützung der Fall an den
Wohn- oder Heimatkanton gemeldet
wird. Zuerst muss abgeklärt werden, ob
Versicherungen etc. den medizinischen
Notfall abdecken. Erst wenn Leistungen
der Sozialhilfe tatsächlich benötigt
werden, muss der Fall gemeldet wei den.

Vereinfachung des Aufwandes

Um den Verwaltungsaufwand zu
vereinfachen, wird vom Skos-Vorstand folgendes

Vorgehen empfohlen:

1. Der Aufenthaltskanton hat dem
Wohnkanton eine Unterstützungsanzeige

in Notfällen aufgrund von
Art. 30 ZUG erst dann zuzustellen,
wenn aufgrund eines Notfalls eine
Unterstützung mittels Sozialhilfe
tatsächlich erfolgen muss und somit
eine Bedürftigkeit besteht.

2. Liegt zwar ein (medizinischer) Notfall

vor, ist aber noch ungewiss, wer
die Kosten zu übernehmen hat und
ob auf die Sozialhilfe zurückgegriffen
werden muss, hat noch keine Anzeige
nach Art. 30 Zug zu erfolgen.

3. Der Wohnkanton (oder gegebenenfalls

der Heimatkanton) kann gegen
eine Notfall-Unterstützungsanzeige,
die sobald als möglich erfolgt, nachdem

die Notwendigkeit einer
Unterstützung mittels Szialhilfe feststeht,
keine Verspätung geltend machen.

Der Vorstand der Skos

Integrationskurse für Frauen im Thurgau und in St. Gallen

Migrantinnen lernen Deutsch

Die Integration hängt zuesentlich mit dem.

Spracherzverb zusammen. Migrantinnen
sind dabei besonders auf niederschwellige
Angebote angewiesen. Im Kanton Thurgau und
St. Gallen hat das Hilfswerk der Evangelischen

Kirchen der Schweiz Heks ein Angebot

eingerichtet.

Kenntnisse der deutschen Sprache sind
eine der wichtigsten Voraussetzungen,
um sich im Alltag selbstbestimmt
bewegen, verständigen und handeln zu
können. Viele fremdsprachigen Haus¬

frauen und Mütter, die nicht arbeiten,
führen ein isoliertes Leben in der
Schweiz. Sie haben wenig Kontakt zur
Schweizer Bevölkerung und lernen
daher kaum Deutsch. Als Erziehungsberechtigte

können sie ihre Kinder in der
Schule nicht unterstützen. Konventionelle

Sprachkurse sind teuer und inhaltlich

kaum auf die Bedürfnisse von
Migrantinnen abgestimmt.

Heks in-Jra Kreuzlingen bietet seit
August 2000 Deutschkurse mit Kinderbetreuung

an. Ende 2001 folgte als zusätz-
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